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Unsere Position  

Unsere Wertvorstellungen 

Heilig Geist 

Herz Jesu 

St. Georg

St. Joseph

 St. Kaiser Heinrich

 St. Benno

St. Clara 

In den Gremien und Einrichtungen der sieben 
Gemeinden der Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde 
sind uns Kinder, Jugendliche sowie schutz- und 
hilfebedürftige Erwachsene (im Weiteren auch 
zusammengefasst: Schutzpersonen) anvertraut. 
Diese wollen und müssen wir haupt- und eh-
renamtlich tätigen Menschen, die mit Schutz-
personen zusammenarbeiten, vor körperlicher, 
seelischer und sexueller Gewalt schützen. Damit 
kommen wir auch den Anforderungen der Deut-
schen Bischofskonferenz und deren Ordnung 
zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen (PrävO) nach.

Mit unserem Präventionskonzept soll die Hand-
lungssicherheit aller haupt- und ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeitenden* der Pfarrei St. Clara Dort-
mund-Hörde erhöht werden.

Wir wollen das Bewusstsein der eigenen Verant-
wortung und des eigenen Handelns bei jedem 
Einzelnen stärken und vertiefen. Uns ist es wich-
tig, dass unsere gemeinsamen Werte nicht nur 
in der pädagogischen Arbeit, sondern an allen 
Orten und in sämtlichen Einrichtungen der Pfarrei 
St. Clara Dortmund-Hörde konsequent gelebt 
und umgesetzt werden. Jeder einzelne haupt- be-
ziehungsweise ehrenamtlich tätige Mitarbeitende 
muss mit einem hohen Maß an Sensibilität Grenz-
verletzungen, Übergriffe sowie (sexuelle) Gewalt 
bzw. Missbrauch erkennen und verhindern.

Grundlage der Arbeit in der Pfarrei St. Clara 
Dortmund-Hörde ist der Dienst am und mit den 
Menschen. Diese Arbeit ist geprägt von Respekt, 
Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen. Für uns 
ist es selbstverständlich, die Persönlichkeit und 
die Würde unserer Mitmenschen zu achten. Da-
raus leiten wir ab, dass wir grundsätzlich für ein 
qualitätsvolles Miteinander sorgen.

Zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen ist eine emotionale wie auch körperliche 
Nähe wichtig. Sie hat in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen selbstverständlich ihren Stel-
lenwert. Wir sind uns aber gleichzeitig darüber 
bewusst, dass die Balance zwischen „Nähe und 
Distanz“ von einem sensiblen, respektvollen und 
ehrlichen Umgang mit Emotionen und Körper-
lichkeit geprägt sein muss.

*  Bei der überarbeiteten Version des Präventionskonzepts haben wir uns mit Blick auf eine geschlechtersensible Sprach- und Schreibweise  
 am Praxisleitfaden zur Kommunikation des Erzbistums Paderborn orientiert.
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Unsere Wertvorstellungen 

Unsere Kultur der Achtsamkeit 
 
Für uns ist jeder Mensch wertvoll, gleichgültig 
ob er Kind, Jugendlicher oder Erwachsener ist. 
Darum nehmen wir Kinder und Jugendliche in 
gleicher Weise wie Erwachsene ernst. Wie wir den 
Erwachsenen Aufmerksamkeit schenken, so han-
deln wir auch bei Kindern und Jugendlichen. Für 
uns ist es selbstverständlich, für deren Themen 
da zu sein, ihnen zuzuhören und ihre Bedürfnisse 
ernst zu nehmen. Denn wir wollen für Kinder und 
Jugendliche Ansprechpartner sein und bleiben, 
denen sie ihre Erlebnisse, Gefühle und Proble-
me erzählen, anvertrauen und von denen sie 
Lösungshilfen erwarten dürfen. Das bedeutet für 
uns gleichzeitig, dass wir weder Mädchen, Jun-
gen noch Erwachsene bevorzugen bzw. benach-
teiligen.

 
 

Unsere Wegbegleitung  
 
Entsprechend unserem Selbstverständnis räu-
men wir Kindern und Jugendlichen Mitbestim-
mung unter Berücksichtigung ihres jeweiligen 
Alters ein. Wir sind davon überzeugt, dass wir 
sie so auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden am 
besten begleiten können. 

Der Gesetzgeber widmet dem Schutz von Kindern 
und Jugendlichen einen besonderen Stellenwert. 
Das ist auch für uns der Maßstab unseres Han-
delns, der sich darüber hinaus in unseren christ-
lichen Wertvorstellungen ausdrückt. In diesem 
Sinn gehen wir sensibel und verantwortungsvoll 
mit den uns anvertrauten Kindern und Jugend-
lichen um. Wir respektieren auf dieser Basis die 
persönlichen Grenzen und individuellen Empfin-
dungen junger Menschen.

 

Unsere Vorbildfunktion 
 
Erwachsene haben eine Vorbildfunktion gegen-
über Kindern und Jugendlichen. Dessen sind wir 
uns voll bewusst und handeln dementsprechend. 
Dieser Maßstab trifft für uns auch bezüglich einer 
respektvollen verbalen wie auch nonverbalen 
Kommunikation zu. Wir nehmen jeden Menschen 
mit seinen Bedürfnissen ernst. Unser Ziel ist es, 
jeder verbalen wie auch nonverbalen Grenzverlet-
zung vorzubeugen und sie zu vermeiden. 

Wenn es zu Streitgesprächen kommt, dann versu-
chen wir, diese zu moderieren und zu schlichten. 
In solchen Fällen bemühen wir uns um Deeskala-
tion. Wir achten darauf, niemanden emotional zu 
verletzen. Unser Ziel ist es, gemeinsame Lösun-
gen zu finden. Wir beziehen aktiv Stellung gegen 
jede Form von diskriminierendem, gewalttätigem 
und sexistischem Verhalten, weil wir dies nicht 
tolerieren. 
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Unser Verhaltenskodex
Aus den Wertvorstellungen, der Kultur der 
Achtsamkeit, der Wegbegleitung sowie der 
Vorbildfunktion resultiert unser Verhaltensko-
dex. Er ist der Maßstab des Handelns und wird 
in regelmäßig wiederkehrenden Präventions-
schulungen im Bewusstsein neu verankert.  

Unser „Nähe -Distanz“-Grundsatz

In allen Facetten unserer seelsorgerischen,  
pädagogischen, erzieherischen und pflegerischen 
Arbeit mit Schutzpersonen kommt es für uns 
darauf an, ein adäquates Verhältnis von Nähe und 
Distanz zu schaffen und zu wahren. Diesen Leit-
satz vermitteln wir in gleicher Weise den Schutz-
personen und ermutigen sie, ihn auch im Umgang 
untereinander anzuwenden. Der Maßstab hat 
insbesondere in solchen Situationen Gültigkeit, 
in denen für Jugendliche „Beziehungen“, das 
„Verliebtsein“ oder auch das „Vergleichen des 
sexuellen Entwicklungsstands“ sowie der Um-
gang mit der eigenen Sexualität Thema ist und 
ihren Ausdruck sucht. In solchen Fällen setzen wir 
altersgemäße Grenzen.

Die jeweilige Beziehungsgestaltung muss dem 
Auftrag entsprechen und stimmig sein. Das be-
deutet gleichzeitig, dass exklusive Freundschaften 
zu Schutzpersonen insbesondere dann ausge-
schlossen sind, wenn hieraus emotionale Abhän-
gigkeiten oder erotische Beziehungen erwachsen 
können. 

Zu unserer Arbeit mit Menschen gehören auch 
körperliche Berührungen. Aber sie müssen nach 
unserem Grundverständnis altersgerecht und 
dem jeweiligen Kontext angemessen sein. Sie 
bedürfen grundsätzlich der freien und erklärten 
Zustimmung der jeweiligen Schutzperson, deren 
Willen wir ausnahmslos respektieren. 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass über-
griffige Handlungen nicht nur von Erwachsenen, 
sondern in gleicher Weise auch von Kindern und 
Jugendlichen ausgehen können. Wie bei Er-
wachsenen tolerieren wir auch bei Kindern und 
Jugendlichen ein solches Verhalten nicht. Es wird 
von uns nicht bagatellisiert, sondern wir setzen 
wie in jedem anderen vergleichbaren Fall auch 
hier klare Grenzen.

Unsere Schutznorm zur  
Beachtung der Intimsphäre

Wir haben das Ziel, den Schutz der Unantast- 
barkeit der Intimsphäre jedes Menschen zu ge-
währleisten. In diesem Sinne nehmen wir unsere 
rollenspezifische Verantwortung wahr. Es ist uns 
wichtig, die Intimsphäre der Schutzpersonen wie 
auch der Mitarbeitenden zu achten und zu res-
pektieren. Insbesondere akzeptieren wir Rück-
zugswünsche von Kindern und Jugendlichen. 
Informationen über das Intimleben von Schutz-
personen behandeln wir grundsätzlich vertrau-
lich. Wenn die Intimsphäre verletzt wird, greifen 
wir konsequent ein. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass gerade 
Veranstaltungen mit Übernachtungen eine 
besondere Situation darstellen. Diese werden 
daher grundsätzlich unter Berücksichtigung der 
Geschlechterverteilung der Teilnehmenden von 
Betreuenden begleitet. 
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Es ist nicht nur hier, sondern grundsätzlich selbst-
verständlich, dass wir anklopfen, bevor wir ein 
Zimmer betreten. In gleicher Weise gehört es zu 
unserem Selbstverständnis, dass wir gerade dort 
die individuelle Intimsphäre sowohl von Schutz-
personen als auch von betreuenden haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden achten und 
schützen.

Unsere Sprache und Wortwahl

Unsere Kommunikation ist von Respekt und 
Wertschätzung geprägt. Sie erfolgt grundsätzlich 
auf Augenhöhe. Menschen werden ihrem Alter 
und Entwicklungsstand entsprechend angespro-
chen. Vulgäre Sprache wie auch Zweideutigkeiten 
sind für uns tabu, Beleidigungen und Beschimp-
fungen akzeptieren wir nicht. Ebenso verpönt 
sind für uns Beleidigungen und Beschimpfungen. 
Kommt es zu Konflikten, dann benutzen wir kon-
struktive „Ich-Botschaften“. Wir sind uns unserer 
Vorbildfunktion bewusst, beachten sie und ma-
chen hiervon selbstverständlichen Gebrauch.

Unser Umgang mit Medien und  
sozialen Netzwerken

Soziale Netzwerke und digitale Medien gehören 
zu unserem Alltag. Gerade deshalb liegt es uns 
am Herzen, Medienkompetenz zu fördern und 
ein besonderes Augenmerk auf den umsichtigen 
Umgang damit zu werfen. Es kommt uns auf die 
altersgerechte Förderung an.  

In diesem Sinne erfolgt auch die Auswahl von 
Filmen, Fotos, Spielen und Materialien. Filme, 
Computerspiele oder Druckmaterialien mit por-
nographischen bzw. gewalttätigen Inhalten sind 
grundsätzlich verboten. Allen Mitarbeitenden ist 
bewusst, dass sie bei privater Nutzung von sozia-
len Netzwerken eine Vorbildfunktion besitzen.

Bei der Veröffentlichung von Texten, Fotos, Videos 
und Tonmaterial beachten wir grundsätzlich das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere 
das Recht am eigenen Bild. 
 
Sowohl Schutzpersonen als auch Mitarbeitende  
dürfen grundsätzlich in einem unbekleideten 
Zustand (Umziehen, Duschen) weder beobachtet, 
noch fotografiert oder gefilmt werden. Wir sind 
uns bewusst, dass solches Fehlverhalten strafbar 
ist.

Unser Umgang mit Geschenken

Unter bestimmten Bedingungen sind für uns 
Geschenke zulässig. Wir pflegen gerade in diesem 
Punkt einen überlegten Umgang damit. Grund-
sätzlich soll das Geschenk Dank ausdrücken, es 
soll freiwillig erfolgen und der Schenkende darf 
in keinem Fall eine Gegenleistung erwarten oder 
einfordern. In diesem Sinne achten wir auch auf 
die Verhältnismäßigkeit des Geschenks.

Unser Umgang mit Fehlern und  
Versäumnissen

Für uns sind Fehler und Versäumnisse natürlicher 
Bestandteil unseres Lebens. Auch Grenzverletzun-
gen können ohne böse Absicht passieren. Umso 
wichtiger ist uns der offene Umgang mit Fehlern, 
Versäumnissen oder Grenzverletzungen. Indem 
wir diese offen ansprechen und klären, ermög-
lichen wir es, daraus zu lernen, unser Verhalten 
zu korrigieren und zukünftig Wiederholungen zu 
vermeiden.
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Unser Qualitätsmanagement
Unser Präventionskonzept für die Pfarrei St. Clara 
Dortmund-Hörde wird regelmäßig weiterentwi-
ckelt und überprüft. Die jetzige Fassung ist die 
erste Weiterentwicklung.   

Mit der Erstveröffentlichung des Präventionskon-
zepts im Oktober 2019 wurden – soweit dies bis 
dahin noch nicht vorlag – alle haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitende, die mit Schutzpersonen 
zusammenarbeiten, schriftlich zur Vorlage eines 
Erweiterten Führungszeugnisses verpflichtet. 
Die erweiterten Führungszeugnisse werden vom 
Pastoralverbundsleiter eingesehen und listenför-
mig verwaltet.

Die erweiterten Führungszeugnisse sind alle 
fünf Jahre zu erneuern und vorzulegen.

Jeder haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiten-
de erhält ein Exemplar des Präventionskon-
zepts und unterzeichnet eine Selbstverpflich-
tungserklärung.  Damit wird die konsequente 
Beachtung und Umsetzung des Verhaltensko-
dexes bekundet.

Seit der Implementierung des Präventions-
konzepts sorgen wir in der Pfarrei St. Clara 
Dortmund-Hörde dafür, dass regelmäßig für 
die haupt- wie auch ehrenamtlichen Mitar-
beitenden Präventionsschulungen durchge-
führt werden*. 

• Eine zwölfstündige Intensivschulung 
ist verpflichtend für alle diejenigen, die 
regelmäßig Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen haben, das heißt täglich 
oder mehrfach pro Woche. 

• Eine sechsstündige Basisschulung ist 
verpflichtend für alle diejenigen, die 
mindestens drei Monate regelmäßigen 
wöchentlichen Kontakt mit Kindern 
und Jugendlichen haben, sowie für 
alle, die Veranstaltungen mit Über-
nachtung betreuen.

• Eine dreistündige Grundinformation ist 
verpflichtend für alle diejenigen, die 
kurze Zeit mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten und keine Veranstaltung 
mit Übernachtung betreuen, also zum 
Beispiel für Katecheten für Erstkommu-
nion und Firmung.

**sh.Handlungsleitfäden des Erzbistums Paderborn Intensität Schulungsstufen in der Anlage

Schulungsnotwendigkeit und Schulungstiefe
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Unsere Hilfsangebote
Bei der Vermutung bzw. Kenntnisnahme von 
Grenzverletzungen, Übergriffen sowie (sexueller) 
Gewalt bzw. Missbrauch werden wir sofort aktiv. 
An erster Stelle stehen dabei für uns die Fürsorge 
und Wahrnehmung von Verantwortung gegen-
über den Schutzbefohlenen. 

Wir benennen deutlich Grenzverletzungen und 
Übergriffe und stoppen sie unmittelbar. Wenn 
sich uns gewaltbetroffene Schutzpersonen 
anvertrauen oder sich mit einer Beschwerde 
über erlittene Grenzverletzungen, Übergriffe 
bzw. Sexualstraftaten an uns wenden, nehmen 
wir dieses ernst und handeln gemäß der Verwal-
tungsanordnung des Erzbistums Paderborn*. 
Dies gilt in gleicher Weise, wenn uns Dritte über 
entsprechende Vorfälle informieren und sich auf 
diese Weise Hilfe für Personen erhoffen, die sich 
ihnen anvertraut haben. Jeder dieser Vorfälle 
wird im Leitungsteam der Pfarrei St. Clara Dort-
mund-Hörde angesprochen. Dieses berät über 
die Konsequenzen für den Verursacher und zieht 
gegebenenfalls externe Beratung hinzu. In der 
Pfarrei St. Clara ist es sowohl nach innen als auch 
nach außen hin transparent, an wen man sich in 
Vermutungen bzw in konkreten Verdachtsfällen 
wenden kann und wie damit umgegangen wird.

Aufgrund der Schulungsmaßnahmen kennen 
alle haupt- wie auch ehrenamtlich tätigen Mitar-
beitenden die Verfahrenswege im Umgang mit 
Vermutungen bzw. konkreten Verdachtsfällen.  
Bei Verdachtsfällen stehen die Präventionsfach-
kräfte zur Verfügung. 
 
Sie können konkret und qualifiziert Auskunft 
geben und vermitteln bei begründeten Vermu-
tungen bzw. Verdachtsfällen an entsprechende 
Fachberatung weiter.

Die für die Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde 
wichtigsten Anlaufstellen und Anzusprechenden 
sind rechts aufgeführt.

Unsere Anlaufstellen und  
Anzusprechenden

Matthias Boensmann 
Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde
Katholische Kirche am Phoenixsee  
Pfarrer der Pfarrei St. Clara
Busenbergstraße 4
44269 Dortmund
Telefon: 0231 87800614
E-Mail: boensmann@stclara-phoenixsee.de

Elisabeth Conrads 
Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde
Katholische Kirche am Phoenixsee
Gemeindereferentin 

Präventionsfachkraft

Busenbergstraße 4
44269 Dortmund
Telefon: 0231 87800627 
E-Mail: conrads@ stclara-phoenixsee.de

 
Elisabeth und Wolfgang Herbrand
Präventionsfachkräfte und vom Kirchenvorstand benannte  
Fachkräfte für die Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde
Rubinstraße 45
44267 Dortmund
Telefon: 0231 480562
E-Mail: praevention@stclara-phoenixsee.de

*sh.Handlungsleitfäden des Erzbistums Paderborn mit allgemeinen und 
konkreten Handlungs- und Verhaltensempfehlungen, Dokumentation 

Vermutung und Gesprächsnotiz bei einer Vermutung in der Anlage
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Weitere Anlaufstellen und Anzusprechende

 

Barbara Muche   
Stadt Dortmund, Jugendamt
Kinder- und Jugendförderung
Märkische Straße 24-26
44141 Dortmund
Telefon: 0231 5024869
E-Mail: bmuche@stadtdo.de

Externe Ansprechpartner für Fälle sexuellen Missbrauchs
im Erzbistum Paderborn:

Gabriela Joepen
Rathausplatz 12
33098 Paderborn 
Telefon:  0160 7024165
E-Mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 

Prof. Dr. Martin Rehborn
Brüderweg 9
44135 Dortmund 
Telefon:  0170 8445099
E-Mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com

Vanessa Meier-Henrich
Erzbischöfliches Generalvikariat
Domplatz 3
33098 Paderborn
Telefon: 05251 125 1213
E-Mail: 
praeventionsbeauftragte@erzbistum-paderborn.de
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Thomas Wendland
Interventionsbeauftragter
Erzbischöfliches Generalvikariat
Postfach 1480
33044 Paderborn
Telefon: 05251 125 1701 oder 0171 863 18 98
E-Mail: intervention@erzbistum-paderborn.de

Sabine Fuchs
Beratungsstelle Westhoffstraße - 
Fachstelle Hilfen bei sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen
Westhoffstraße 8 – 12
44145 Dortmund 
Telefon: 0231 840340
E-Mail: sabine.fuchs@westhoffstrasse.de

Kinderschutz Zentrum Dortmund
Ursula Nutt-Pohl
Gutenbergstraße 24
44139 Dortmund
Telefon: 0231 2064580
E-Mail:  
nutt-pohl@kinderschutzzentrum-dortmund.de
Website:  
www.kinderschutzzentrum-dortmund.de

Weitere Anlaufstellen und Anzusprechende

Unabhängige Beauftragte für Fragen des 
sexuellen Kindermissbrauchs
Website: www.hilfe-portal-missbrauch.de
Telefon: 0800 22 55 530  
(Hilfetelefon kostenfrei und anonym)

Weißer Ring
Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von 
Kriminalitätsopfern
und zur Verhütung von Straftaten e. V.
OpferTelefon: 116 006
Landesbüro NRW/Westfalen-Lippe
Caldenhofer Weg 138
59063 Hamm 
Telefon: 02381 6945
E-Mail: lbnrwlippe@weisser-ring.de 

 

 

 



 12  |  Präventionskonzept

Meine Selbstverpflichtung – mein Verhaltenskodex 

 
Grundlage der Arbeit in der Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde ist der Dienst am und mit den Men-
schen. Diese Arbeit ist geprägt von Respekt, Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen. Für mich ist 
es selbstverständlich, die Persönlichkeit und die Würde unserer Mitmenschen zu achten.

• Auf dieser Basis bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und verpflichte mich, alles mir  
Mögliche zu tun, dass niemand den mir anvertrauten Menschen seelische, körperliche und/oder 
sexualisierte Gewalt antut und die Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde somit ein sicherer Ort für alle ist.  

• In allen Facetten meiner pädagogischen, erzieherischen und pflegerischen Arbeit mit Schutzper-
sonen kommt es für mich darauf an, ein adäquates Verhältnis von „Nähe und Distanz“ zu schaffen 
und zu wahren. 

• Ich verfolge das Ziel, den Schutz der Unantastbarkeit der Intimsphäre jedes Menschen zu gewähr-
leisten. 

• Ich kommuniziere grundsätzlich auf Augenhöhe mit Respekt und Wertschätzung.  

• Mir ist bewusst, dass ich bei privater Nutzung von sozialen Netzwerken eine Vorbild- 
funktion habe. 

• Die allgemeinen Persönlichkeitsrechte im Umgang mit Medien werden von mir beachtet und ein-
gehalten. 

• Im Falle von Geschenken beachte ich deren Verhältnismäßigkeit. 

• Mein Ziel ist es, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst zu erkennen und entsprechende 
Maßnahmen zum Wohl der Schutzpersonen einzuleiten. 

• Mir sind die Hilfsangebote sowie die Anlaufstellen und Anzusprechenden der Pfarrei St. Clara  
Dortmund-Hörde bekannt. Im konkreten Fall mache ich von diesem Angebot aktiven Gebrauch. 

• Ich bin mir bewusst, dass jede von Gewalt geprägte Äußerung oder Handlung und jede sexualisier-
te Handlung in Bezug zu Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzpersonen disziplinari-
sche und strafrechtliche Folgen hat. 

• Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt 
rechtskräftig verurteilt worden bin oder ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wurde. 
Sollte ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet werden, verpflichte ich mich, dies der  
Leitung der Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde unverzüglich mitzuteilen.

Dortmund, den  Unterschrift

Das entsprechende Formular ist in den jeweiligen Pfarrbüros hinterlegt und steht zum Download auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Name, Vorname
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Zur weiteren Information und Orientierung: 
Handlungsleitfäden und Empfehlungen  
(Prävention im Erzbistum Paderborn) 
Schulungsstufen

 S
ch

ul
un

gs
st

uf
en

IN
TE

N
SI

TÄ
T

Intensivschulung

mind. 12  Zeitstunden.

Basisschulung

mind. 6 Zeitstunden.

Auseinandersetzung 
mit der Thematik in  
Schulungsgruppen

Intensive  
Auseinandersetzung  

mit der Thematik  
in Schulungsgruppen

Erarbeitung eines  
fachlich adäquaten  

Nähe-Distanz- 
Verhältnisses in der  
Arbeit mit Minder- 

jährigen und schutz-  
oder hilfebedürftigen  
Erwachsenen. Innere  

Haltung zu einem  
respektvollen und wert-

schätzenden Umgang 
mit Minderjährigen und 

schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen,  

Vermittlung von nötigen  
Interventionsschritten

Intensive  
Auseinandersetzung  
mit der Thematik in  

Schulungsgruppen inkl. 
institutioneller und  

konzeptioneller Fragen

Grundinformation 

mind. 

3 Zeitstunden.

Sensibilisierung,  
Vermittlung grundlegen-
der Informationen zum 

Thema sexualisierte  
Gewalt, Kennenlernen  

von Handlungsleitfäden

Sensibilisierung, Vermitt-
lung grundlegender  
Informationen zum 

Thema sexualisierte  
Gewalt, Kennenlernen  

von Handlungsleitfäden

Sensibilisierung, Vermitt-
lung grundlegender  
Informationen zum  

Thema sexualisierte  
Gewalt, Kennenlernen  

von Handlungsleitfäden

Der kirchliche  
Rechtsträger  

entscheidet, welche 
ehren-, neben- und 

hauptamtlich  
Tätigen in welchem  

Umfang geschult  
werden.

Haupt- und nebenberuf-
liche Mitarbeitende oder 
ehrenamtlich Tätige mit 
sporadischem Kontakt  
zu schutzbefohlenen 

Menschen

z. B.:
Küster, Hausmeister,  

Reinigungskräfte,
Ehrenamtliche  

Katecheten/innen
bei Veranstaltungen  
ohne Übernachtung

Haupt- und nebenberuf-
liche Mitarbeitende oder 
ehrenamtlich Tätige mit 
regelmäßigem Kontakt  

zu schutzbefohlenen  
Menschen

z. B.:
Honorarkräfte,   

Praktikanten/innen,  
Freiwilligendienstleis-
tende, Kirchenmusiker, 
Katecheten/innen bei  
Veranstaltungen mit 

Übernachtung

Hauptberuflich,  
hauptamtlich und ehren-

amtlich Mitarbeitende  
mit intensivem und  

regelmäßigem Kontakt  
zu schutzbefohlenen 
Menschen und solche  
mit leitender Verant- 

wortung

z. B.: Leitungen von
Einrichtungen der

Jugendhilfe, Priester,  
Diakone, Gemeinderefe-
renten, Lehrer, Erzieher,  
sowie weitere Mitarbei-
tende mit einem inten- 
siven, pädagogischen, 

therapeutischen, betreu-
enden, beaufsichtigenden, 

pflegenden oder seel-
sorglichen Kontakt

Handreichung für alle 
Schulungsteilnehmer Broschüre Augen auf – hinsehen & schützen

Erarbeitung eines  
fachlich-adäquaten  

Nähe-Distanz- 
Verhältnisses in der  
Arbeit mit Minder- 

jährigen und schutz-  
oder hilfebedürftigen  
Erwachsenen. Innere  

Haltung zu einem  
respektvollen und wert-

schätzenden Umgang mit 
Minderjährigen und  

schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen,  

Vermittlung von nötigen 
Interventionsschritten, 

Präventions- und  
Schutzkonzepte

Grad der Verantwortung
Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu Minderjährigen und schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen

Schulungsstufen
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Allgemeine und konkrete Handlungs- und Verhaltensempfehlungen

16

WA S TUN WENN . . .  ?

Bei (sexuellen) Grenzverletzungen unter Teilnehmenden sind Betreuungskräfte zum Handeln auf-
gefordert. In erster Linie geht es um den konkreten Schutz von Kindern und Jugendlichen.

WAS TUN  BEI VERBALEN ODER KÖRPERLICH-SEXUELLEN GRENZVERLETZUNGEN  
ZWISCHEN TEILNEHMENDEN?

Was tun wenn ... ?

Aktiv werden und gleichzeitg Ruhe bewahren!
n		„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden!
n		Grenzverletzung und Übergriff deutlich benennen und stoppen!

SC H R I T T 1

Vorfall im verantwortlichen Team ansprechen.
n		Abwägen, ob Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder einer Teilgruppe sinnvoll ist.
n		Konsequenzen für die Grenzverletzenden beraten.
n		Gegebenenfalls externe Beratung (z.B. nach § 8a/8b SGB VIII) hinzuziehen.

SC H R I T T 4

Offensiv Stellung beziehen ...
... gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten!

SC H R I T T 3

Situation klären

SC H R I T T 2
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1717

WA S TUN WENN . . .  ?

Träger bzw. Vorstand informieren ...
 ... und weitere Verfahrenswege beraten.

Mit der Gruppe bzw. den Teilnehmenden weiterarbeiten.
Grundsätzliche Umgangsregeln überprüfen und (weiter)entwickeln.

Präventionsarbeit verstärken.
Gruppenregeln gemeinsam erarbeiten: 
n		Beschwerdewege transparent und verständlich machen.
n		Regelungen zu Nähe und Distanz gemeinsam erarbeiten..

SC H R I T T 5

SC H R I T T 7

SC H R I T T 8

In Abstimmung mit dem Träger bzw. Vorstand  
betroffene Eltern/Erziehungsberechtigte informieren  
(bei schwerwiegenden Grenzverletzungen).
Eventuell zur Vorbereitung der Gespräche mit Eltern/Erziehungsberechtigten  
Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen.

SC H R I T T 6
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Allgemeine und konkrete Handlungs- und Verhaltensempfehlungen

18

WA S TUN WENN . . .  ?

WAS TUN WENN ICH EINE VERMUTUNG HABE?

Allgemeine Handlungsschritte in Situationen, in denen sexualisierte Gewalt vermutet wird.

Das Handeln in Situationen, in denen sexualisierte Gewalt vermutet wird, ist häufig belastend und 
anstrengend und nicht selten sind Hauptberufliche und Ehrenamtliche zunächst überfordert.

Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche aber darauf angewiesen, dass wir handeln und uns um 
sie kümmern.

Grundsätzlich gilt: Ruhe bewahren und nicht überstürzt handeln! Das ist nicht einfach, aber sehr 
wichtig! Überstürzte Handlungen können die Situation für das Opfer eventuell verschlimmern.

Erkennen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen und Möglichkeiten. 
Tun Sie nichts, was Sie sich nicht zutrauen.

Beachten Sie unbedingt:

n		Keine direkte Konfrontation mit der/dem vermuteten Täterin/Täter!
n		Keine eigenen Ermittlungen anstellen!
n		Keine eigenen Befragungen durchführen!
n		Besonnener Umgang mit Informationen!
n		Abgestimmtes Handeln!

Deshalb ist es sinnvoll und möglich, sich  
Unterstützung und Hilfe zu holen.

VERMUTUNGSFÄLLE INNERHALB KIRCHLICHER ZUSAMMENHÄNGE
Bei begründeten Vermutungsfällen innerhalb kirchlicher Zusammenhän-
ge informieren Sie den Interventionsbeauftragten oder die unabhängigen 
Ansprechpersonen.
Diese leiten das Verfahren nach Interventionsordnung ein.
In dieser Ordnung ist unter anderem die verpflichtende Weitergabe an 
staatliche Strafverfolgungsbehörden geregelt und die zusätzliche Ein-
leitung eines kirchenrechtlichen Verfahrens, sowie, dass alle Maßnahmen 
unter Beachtung des Opferschutzes passieren.

VERMUTUNGSFÄLLE AUSSERHALB KIRCHLICHER ZUSAMMENHÄNGE
Bitte melden Sie begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher 
Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes dem örtlichen 
Jugendamt.
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1919

WA S TUN WENN . . .  ?

WAS TUN BEI DER VERMUTUNG, EIN KIND ODER JUGENDLICHER 
IST OPFER SEXUALISIERTER GEWALT GEWORDEN?

Wahrnehmen und dokumentieren!
Eigene Wahrnehmung ernst nehmen! Keine überstürzten Aktionen! Ruhe bewah-
ren! Verhalten des betroffenen jungen Menschen beobachten! Zeitnah Notizen mit 
Datum und Uhrzeit anfertigen!

Besonnen handeln!
Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren! Sich selber Hilfe holen!

Bei einer begründeten Vermutung  die Präventionsfachkraft hinzuziehen!
Kontaktaufnahme und Absprache zum weiteren Vorgehen zum Wohle des jungen 
Menschen mit der Präventionsfachkraft des Rechtsträgers. Sie kennt die Verfahrens-
wege und kann ggf. an weitere interne und externe Beratungsstellen verweisen.
Die Präventionsfachkraft berät bei weiteren Handlungsschritten.

Unverzüglich weiterleiten an die zuständige Person der Leitungsebene!
Unverzüglich die zuständige Person der Leitungsebene informieren! Beratung und 
Entscheidung über weiteres Vorgehen durch die Leitung/den Träger. Bei Hinweisen 
auf sexuellen Missbrauch durch eine kirchliche Mitarbeiterin bzw. einen kirchlichen 
Mitarbeiter (hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig) ist durch die Leitungsebene der 
Interventionsbeauftragte oder eine vom Erzbistum beauftragte, unabhängige An-
sprechperson für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen sowie an 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu Informieren.

SC H R I T T 1

SC H R I T T 2

SC H R I T T 3

SC H R I T T 4
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20

WA S TUN WENN . . .  ?

WAS TUN WENN SICH EINE BETROFFENE ODER 
EIN BETROFFENER AN MICH WENDET?

Allgemeine Handlungsschritte bei Mitteilung durch einen betroffenen jungen Menschen.

Für von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder- und Jugendliche ist es zumeist sehr schwierig, 
sich an andere Menschen zu wenden und sich ihnen anzuvertrauen. Betroffene erzählen häufig 
nur bruchstückhaft oder „umschreiben“ das, was ihnen widerfahren ist.

Sollten diese jungen Menschen sich Ihnen anvertrauen, ist es daher umso wichtiger, dass Sie zuhö-
ren, dem/der Betroffenen Glauben schenken und Grenzen, Widerstände und zwiespältige Gefühle 
des jungen Menschen respektieren!

Stellen Sie keine „Warum-Fragen“ (diese können Schuldgefühle auslösen!), „Suggestivfragen“ oder 
„Kontrollfragen“ – Sie führen keine Ermittlung und auch kein Verhör durch!

Werden Sie als Person ins Vertrauen gezogen, können Sie selbst in eine persönlich belastende 
Situation geraten. Sorgen Sie auch für sich selbst! Erkennen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen und 
Möglichkeiten!

Beachten Sie unbedingt:

n		Handeln Sie nicht eigenmächtig und unabgesprochen!
n		Üben Sie keinen Druck aus – auch keinen Lösungsdruck!
n		Geben Sie keine unhaltbaren Versprechen oder Zusagen ab!
n		Holen Sie sich selbst Unterstützung und Hilfe!

Die strafrechtliche Verfolgung von Sexualdelikten ist gerade für die Betroffenen häufig eine große 
Herausforderung. Daher ist es sinnvoll, dass die Betroffenen von professionellen Beratungsstellen oder 
speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei betreut werden. Es empfiehlt sich daher, 
dass sich nicht jeder, der von einem Fall sexualisierter Gewalt erfährt, unabgesprochen und selbststän-
dig an die Polizei wendet, sondern zunächst den Kontakt mit den geschulten Ansprechpartnerinnen und  
-partnern sowie den zuständigen Personen der Leitungsebene oder Anlaufstellen sucht. Diese werden 
in Absprache mit der/dem Betroffenen die möglichen weiteren rechtlichen Schritte einleiten, so wie sie 
bspw. die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfe-
bedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst vorsehen.

Wichtig!
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2121

WA S TUN WENN . . .  ?

WAS TUN WENN EIN KIND ODER JUGENDLICHER 
VON SEXUALISIERTER GEWALT BERICHTET?

Wahrnehmen und dokumentieren!
Zuhören, Glauben schenken, keine logischen Erklärungen einfordern und auch Berich-
te über kleinere Grenzverletzungen ernst nehmen!
Ruhe bewahren! Keine überstürzten Aktionen!
Zweifelsfrei Partei für den betroffenen jungen Menschen ergreifen und erklären, dass 
das Gespräch vertraulich behandelt wird und nichts ohne Absprache unternommen 
wird: „Ich entscheide nichts über deinen Kopf!“
Aber auch erklären: „Ich werde mir Rat und Hilfe holen!“ 
Dokumentieren Sie die Mitteilung zeitnah!

Besonnen handeln!
Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren!
Sich selber Hilfe holen! Bei Bedarf interne oder externe Beratungsstellen kontaktieren.

Präventionsfachkraft hinzuziehen!
Es empfiehlt sich die Kontaktaufnahme und Absprache zum weiteren Vorgehen zum 
Wohle des jungen Menschen mit der Präventionsfachkraft des Rechtsträgers.
Unverzügliche Weiterleitung an die zuständige Person der Leitungsebene.

Unverzüglich weiterleiten an die zuständige Person der Leitungsebene!
Bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt durch eine Mitarbeiterin bzw. einen Mit-
arbeiter (hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig) unverzüglich zuständige Person 
der Leitungsebene informieren. Beratung und Entscheidung über weiteres Vorgehen 
durch die Leitung/den Träger.
Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch durch eine kirchliche Mitarbeiterin bzw. 
einen kirchlichen Mitarbeiter (hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig) ist durch die 
Leitungsebene der Interventionsbeauftragte oder eine vom Erzbistum beauftragte, 
unabhängige Ansprechperson für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs an Minder-
jährigen sowie an schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu Informieren.

SC H R I T T 1

SC H R I T T 2

SC H R I T T 3

SC H R I T T 4
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SC H R I T T 1

SC H R I T T 2

SC H R I T T 3

SC H R I T T 4
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Dokumentation Vermutung (Orientierungshilfe)

Anmerkungen
Wer hat etwas beobachtet?

Um welches Kind/ 
welchen Jugendlichen geht es?
Ggf. Gruppe

Alter

Was wurde beobachtet – 
was genau erschien seltsam,  
beunruhigend, verdächtig? 
Bitte nur Fakten notieren,  
keine eigene Wertung.

Wann (Datum, Uhrzeit)?

Wer war involviert?

In welchem Kontext stand das  
Geschehene/Beobachtete?

Wie Sind deine/ihre Gefühle/ 
Gedanken hierzu?
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Gesprächsnotiz bei einer Vermutung oder in einem konkreten Fall

Allgemeine Daten

Datum

Uhrzeit

Wer meldet sich?

Woher kommt er/sie?

Telefonnummer

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Mit wem wurde bisher darüber 
 gesprochen?

Was ist als nächstes geplant?
Handlung?

Sonstiges

Fortsetzung Gesprächsnotiz 
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Gesprächsnotiz bei einer Vermutung oder in einem konkreten Fall 
(Checkliste)

Notizen
Was genau ist 
vorgefallen/mitgeteilt worden?

Wo ist es passiert?

Wann war das?

Wer ist betroffen? 
Wie geht es der/dem 
Betroffenen?
Wer ist beschuldigt?
Was weiß man über sie/ihn?

In welcher Beziehung stehen die 
Beteiligten zueinander?

Wie wird das  
Gefährdungsmoment  
eingeschätzt?
Wie erfuhr der/die sich 
Meldende von dem Vorfall/
der Vermutung?

Wer weiß momentan alles von 
dem Vorfall/der Vermutung?

Wie geht es dem sich 
Meldenden?

Wie ist die Einschätzung über 
die Auswirkungen auf das Sys-
tem (die Gruppe, etc.) der 
Beteiligten?
Wer ist verantwortlicher Leiter?
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Wir freuen uns, dass Sie gemeinsam mit uns die Inhalte  
des Präventionskonzepts leben.



Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde
Katholische Kirche am Phoenixsee
Busenbergstraße 4 
44269 Dortmund 
Telefon: 0231 8780060 

www.stclara-phoenixsee.de
 


